


Richard Zach

Der Grazer Lehrer und Dichter Richard Zach (23. März 
1919–27. Jänner 1943) wurde wegen Widerstands 
gegen den Nationalsozialismus – Produktion und 
Verbreitung einer kommunistischen Zeitschrift und 
von  Streuzetteln sowie wegen Schmieraktionen – im 
Oktober 1941 von der Gestapo in Graz verhaftet und 
im August 1942 zum Tode verurteilt. In Haft schrieb er 
Hunderte Gedichte.

Richard Zach (1919–1943), undatiert.
Photograph: unbekannt.
Quelle: Ilse Hellemann-Geschwinder, Graz.

Richard Zach
Morgen wird der Richter sprechen

Morgen wird der Richter sprechen.
Soll ich leben, muss ich sterben.
Hochverrat heißt mein Verbrechen.
Wollte nur mein Recht erwerben.

Morgen werden sie verkünden, 
welches Unrecht ich begangen, 
leicht ertrag ich meine „Sünden“.
Wollte nur mehr Brot erlangen.

Morgen werde ich wohl hören 
ihrer Weisheit letzten Schluss. 
Und der Staatsanwalt wird schwören, 
dass man mich vernichten muss.

Morgen werd ich ihnen sagen: 
Mögen mich zu Tode schinden, 
können zehnmal mich erschlagen, – 
werde trotzdem nicht verschwinden.
(Richard Zach: „Streut die Asche in den Wind“. Österreichische 
Literatur im Widerstand. Ausgewählte Gedichte. Herausgegeben und 
eingeleitet von Christian Hawle, Stuttgart 1988, Seite 246.)

Das Fallbeil im Hinrichtungsraum des Landesgerichts für Strafsachen, Graz.
Photograph: unbekannt.
Quelle: Landesmuseum Joanneum, Bild- und Tonarchiv, Graz.

Hinrichtungsstätte im Landesgericht für 
Strafsachen Graz

Im Frühjahr 1943 wurde im Südtrakt des Grazer 
Straflandesgerichtes eine Guillotine aufgestellt, wo zwischen 
August 1943 und März 1945 156 Menschen hingerichtet 
wurden, die vom Volksgerichtshof, vom Oberlandesgericht, von 
den Sondergerichten, vom Militärgericht-Zweigstelle Graz und 
vom Sondergericht für politische Straftaten in der Untersteiermark 
in Marburg zum Tode verurteilt worden waren. 

Dr. Anton Weber, Spiritual bei den Kreuzschwestern in Graz, 
wurde knapp vor den Hinrichtungen in die Armesünderzelle zu 
den zum Tode Verurteilten gebracht. Unmittelbar nach Ende der 
nationalsozialistischen Herrschaft berichtete er: 

„Vor jeder Hinrichtung wurde ich vom Landesgericht telephonisch 
verständigt, und zwar von einem Gerichtsbeamten etwa 1 
bis 5 Stunden vor der Hinrichtung. Ich hatte mich dann in 
das Gerichtsgebäude zu begeben und wurde in die Zelle der 
Verurteilten geführt. Zur Verleihung der hl. Sakramente wurde mir 
eine eigene Zelle zur Verfügung gestellt, in welcher ich mit den 
Verurteilten allein sein konnte. Hier hatte ich noch Gelegenheit, 
ihre Namen aufzuschreiben oder Mitteilungen entgegen zu 
nehmen. Diese Mitteilungen musste ich geheim halten und habe 
ich diese aufgehoben, um sie bei einem geeigneten Zeitpunkt 
einzeln weiterleiten zu können. […] Nach der Aussprache mit 
mir wurden die Delinquenten meistens wieder in ihre Zelle 
zurückgeführt, mussten dort bis zur Hinrichtung warten und auch 
ich wartete in der Zelle.“
(Hans Janeschitz (Hrsg.), Felieferhof. Ein Bericht über die amtlichen Untersuchungen 
der Massenmorde in der Schießstätte Felieferhof, Graz 1946, Seiten 20–22.)

Unterrichtsmaterialien: NS-Herrschaft. Verfolgung und Widerstand in der Steiermark
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